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Die Gesetzgebung zu Teilliquidationen  
stammt von 1995 und war ursprünglich 
in einem einzigen Artikel im Freizügig-
keitsgesetz (Art. 23) und der Freizügig-
keitsverordnung (Art. 9) rudimentär ge-
regelt. Die ursprüngliche Idee einer TL 
bestand darin, dass austretende Versi-
cherte bei grösseren Veränderungen im 
Personalbestand von den aufgebauten 
Reserven und freien Mitteln profitieren 
können. 

Bedeutung der SGE nimmt zu
Im Zuge der Krisen nach 2000 und 

der sinkenden Zinsen kamen dann neue 
Fragestellungen dazu: Was geschieht in 
Unterdeckung? Was geschieht mit Rück-
stellungen und Wertschwankungsreser-
ven? So hat der Gesetzgeber im Jahr 
2003 die Bestimmungen zu TL ange-
passt und das TL-Reglement wurde ab 
2005 verbindlich (BVG Art.  53b 
Abs. 1). 

Seit damals hat sich die Gesetzgebung 
hierzu nicht massgeblich geändert. Im 
Jahr 2005 waren circa 54% aller aktiven 
Versicherten in SGE versichert, im Jahr 
2015 waren es 67%, inzwischen sind es 
bereits mehr als 73%. Die Welt der be-
ruflichen Vorsorge hat sich verändert, die 
TL-Bestimmungen sind aber stehen ge-
blieben. Dies führt zu Diskrepanzen und 
Lücken zwischen Vorschriften und Rea-
lität. 

TL bei Gemeinschaftseinrichtungen (GE)
Für eine GE, bei der sämtliche rele-

vanten Risiken solidarisch unter allen 
Anschlüssen getragen werden, stellt sich 
primär die Frage, was die Voraussetzun-

gen für eine TL sein sollten. Das Gesetz 
ist in dieser Frage sehr offen, indem es in 
BVG Art. 53b Abs. 1 nur zwischen den 
verschiedenen Voraussetzungen a. erheb-
liche Verminderung, b. Restrukturierung 
und c. Auflösung des Anschlussvertrages 
unterscheidet. Regionale Aufsichtsbehör-
den verlangen in den TL-Reglementen 
bei erheblicher Verminderung und Re-
strukturierung unterschiedliche Schwel-
lenwerte.1 

Eine Entwicklung, die man bei GE 
beobachtet, ist, dass sie in ihren TL-Reg-
lementen ein zweistufiges TL-Konzept 
einführen. Einerseits (i. d.R. restriktive) 
Bestimmungen im Fall einer TL auf 
Stufe Stiftung und andererseits Bestim-
mungen für die TL auf Stufe Vorsorge-
werk, z. B. im Fall einer Restrukturie-
rung oder Gesamtliquidation des Vor-
sorgewerks infolge Vertragsauflösung.

Allerdings werden im Fall einer TL 
auf Ebene Vorsorgewerk üblicherweise 
nur anschlussspezifische Mittel (freie 
Mittel, Arbeitgeberbeitragsreserven, z.T. 
spezielle Rückstellungen etc.) berück-
sichtigt, nicht aber die Wert-
schwankungsreserven oder Rückstellun-
gen auf Stufe Stiftung. Faktisch wird so 
auf Ebene Vorsorgewerk eigentlich keine 
TL durchgeführt, sondern es wird ledig-
lich festgehalten, dass anschlussspezifi-
sche Mittel in jedem Fall beim Anschluss 
bleiben. Grundsätzlich könnte das auch 
im Anschlussvertrag geregelt werden. 

Die freien Mittel, Rückstellungen 
und Wertschwankungsreserven auf 

1 Siehe Richtlinie der BVG- und Stiftungsauf-
sicht des Kantons Zürich (BVS).

Teilliquidationen bei SGE

Probleme und Vorgehen im Markt
Das Instrument der Teilliquidation (TL) wurde nicht für Sammel- und 

Gemeinschaftseinrichtungen (SGE) entwickelt. Diese dominieren jedoch 

heute den Markt der beruflichen Vorsorge. Die Akteure werden dadurch  

vor eine Reihe von Problemen gestellt.
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Ebene Stiftung, die eine TL gemäss 
Art.  53d BVG ausmachen, sind davon 
nicht betroffen.

Eine restriktive TL-Voraussetzung auf 
Ebene Stiftung in Kombination mit 
einem starken Wachstum der GE führt 
dazu, dass eine TL, bei der Rückstellun-
gen, Wertschwankungsreserven oder 
freie Mittel tatsächlich mitgegeben wer-
den, kaum oder gar nicht mehr möglich 
ist. 

Aus unserer Sicht sollte aber bei grös-
seren Anschlüssen (mehr als 50 bis 100 
Versicherte) im Falle einer erheblichen 
Bestandesverminderung eine echte TL 
durchgeführt werden. Ausserdem sollten 
Anschlüsse mittlerer Unternehmen 
(mehr als 30 bis 50 Versicherte) bei Ver-
tragsauflösung eine TL auslösen und an 
den kollektiv geführten Mitteln beteiligt 
werden resp. die Unterdeckung mittra-
gen. Die Schwellenwerte für die Voraus-
setzung einer TL sollten zudem abhängig 
von den Anschlussbedingungen und vom 
Individualisierungsgrad der mitgegebe-
nen Reserven festgelegt werden. Wenn 
bei Vertragsauflösung nur «selbst erwirt-
schaftete» Reserven mitgegeben werden, 
kann der Schwellenwert für die TL ent-
sprechend etwas tiefer festgelegt werden. 

Empfehlenswert ist in jedem Fall ein 
Schwellenwert über die ganze GE für 
den Fall mehrerer gleichzeitiger Vertrags-
auflösungen, der sicherstellt, dass ein 
Exodus in Unterdeckung keinen Scha-
den für die GE bewirkt. 

Eine weitere Frage, die sich bei GE 
häufig stellt, ist die Form der Durchfüh-
rung einer TL. Eine GE, die keine oder 
tiefe Schwellenwerte für eine TL bei Ver-
tragsauflösung festgelegt hat, muss häu-
fig TL durchführen. Es ist dann nicht 
möglich, bei jeder TL einen ausführli-
chen TL-Bericht zu erstellen; ein verein-
fachtes Verfahren ist zweckmässig. Trotz-
dem sollten die Kontrollen bei der 
Durchführung gewährleistet sein, zumal 
bei einer TL immer ein Klagerisiko be-
steht. Entsprechend sollte das Verfahren 
auch der Grösse angemessen in einer 
Richtlinie konkretisiert werden. 

Bei niederschwelligen TL-Vorausset-
zungen bietet sich ausserdem an, die 
Rückstellungen mit einer einfachen Me-
thode zu berechnen, damit eine TL  
bei Vertragsauflösung möglichst ohne 
Hilfe des Experten durchgeführt werden  
kann.

TL bei Sammeleinrichtungen (SE)
Eine Mehrstufigkeit des TL-Regle-

ments ist bei SE unumgänglich. Vorsor-
gewerke mit eigenem Rechnungskreis 
und Deckungsgrad sollten unbedingt 
separate TL-Bestimmungen aufweisen. 
Je nach Geschäftsplan ist die Stiftung le-
diglich eine Hülle für die Vorsorgewerke 
und eine TL auf Stufe Stiftung muss zwar 
definiert sein, ist aber weitestgehend be-
deutungslos. Wenn auf Stufe Stiftung 
aber vorsorgewerksübergreifende Rück-
stellungen oder sonstige Verpflichtungen 
geführt werden, sollten TL-Vorausset-
zungen auf Stufe Stiftung existieren, die 
für mittlere bis grosse Anschlüsse oder 
bei mehreren kleinen Anschlüssen zu-
sammen zu einer TL auf Stufe Stiftung 
führen. 

Werden die Rentner in einem separa-
ten Vorsorgewerk geführt, ist es zudem 
wichtig, dass die Mitgabe der Deckungs-
kapitalien und der Rückstellungen in 
den TL-Bestimmungen auf Stufe Vorsor-
gewerk und Stiftung definiert ist. 

Grundsätzlich sollte bei jeder Einfüh-
rung zusätzlicher Komplexität in einer 
SE immer sofort die Frage behandelt 
werden, wie sich diese zusätzliche Kom-
plexität auf den TL-Fall auswirkt. 

Das Reglement aktuell halten
Ein TL-Reglement sollte eigentlich 

regelmässig den aktuellen Gegebenhei-
ten angepasst werden. Ein TL-Regle-
ment anzupassen ist aufwendig und es 
besteht bei jeder Anpassung die Unsi-
cherheit, ob diese von der Aufsicht ge-
nehmigt wird. 

Der Gesetzgeber hat mit der Geneh-
migungspflicht in Kombination mit der 
sehr offenen Gesetzgebung leider er-
reicht, dass die TL-Reglemente mög-
lichst selten angepasst werden. Manche 
TL-Reglemente sind deshalb überaltert 
und diese Überalterung führt nicht sel-
ten dazu, dass materiell relevante TL 
kaum möglich sind. In manchen Fällen 
werden die Voraussetzungen für eine TL 
auf Stufe Stiftung zur Vermeidung einer 
TL auch bewusst sehr hoch angesetzt. 
Ob diese TL-Reglemente allerdings vor 
Gericht bestehen würden, bleibt offen. 
Ausserdem kann ein zahnloses TL-Reg-
lement in Unterdeckung zum Verhäng-
nis werden, wenn alle Anschlüsse eine 
GE mit 100% Deckung verlassen kön-
nen. 

TAKE AWAYS
 – Die Idee der Teilliquidation (TL) bestand ursprüng-
lich darin, dass Versicherte bei grösseren Verän-
derungen im Personalbestand von den aufgebau-
ten Reserven und freien Mitteln der PK profitieren 
können. 

 – Die Bedeutungszunahme von SGE führt zu Diskre-
panzen und Lücken zwischen Vorschriften und 
Realität, da die TL nicht für SGE gedacht wurde.

 – Je nach Struktur, Bestand und Arbeitgeber ist  
die Ausgestaltung eines TL-Reglements eine auf-
wendige Aufgabe, der das oberste Organ grosse 
Beachtung schenken sollte. 

 – Ein TL-Reglement muss auch regelmässig  
den sich ändernden Gegebenheiten angepasst 
werden. 

Die Ausgestaltung der TL-Regle-
mente muss gerade bei komplexen SE 
gut durchdacht sein. Sie braucht ein an-
gemessenes und der Organisationsform 
ebenbürtiges TL-Reglement. Je kompli-
zierter der Aufbau einer SE, desto kom-
plizierter wird das TL-Reglement. Wer-
den strukturelle Elemente einer SE je-
doch nicht richtig im TL-Reglement 
abgebildet, kann daraus ein Risiko ent-
stehen.

Wir empfehlen deshalb allen GE und 
SE, das Teilliquidationsreglement regel-
mässig zu prüfen und bei Bedarf – trotz 
der Widrigkeiten im Anpassungsprozess 
– zu überarbeiten. n


